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3.3.1671 Als Ältester der Familie Sprinzenstein wird Ferdinand 

Maximilian an Stelle seiner Vettern mit der Herrschaft 
Sprinzenstein belehnt. 

 
23.4.1671 Ferdinand bevollmächtigt seinen Vetter Johann 

Christoph von Sprinzenstein, das Lehen Sprinzenstein 
an seiner Stelle zu empfangen. ( FMVS ) 

 
27.4.1671 Als Landmarschall verkündet Ferdinand dem 

ungarischen Verschwörer Graf Nadasdy im Wiener 
Landhaus vor seiner Hinrichtung den Entzug der 
Adelsrechte. Ferdinand war auch Mitglied der 
Untersuchungskommission gegen die ungarische 
Verschwörung. 

 
29.4.1671 Als Landmarschall verkündet Ferdinand dem 

ungarischen Verschwörer Graf Peter Zrinyi in Wiener 
Neustadt vor seiner Hinrichtung den Entzug der 
Adelsrechte. 

 
7.9.1671 Kaiser Leopold verleiht Ferdinand als ältestem der 

Familie Sprinzenstein und allen Erben und 
Nachkommen den Titel eines Comes Palatinus  
( Pfalzgraf, großes Palatinat ): 
 

• Er darf Adelstitel und Wappen verleihen 
 

• Er darf zum Ritter schlagen 
 

• Er darf Notare zu Unterpfalzgrafen ernennen, die 
hin wiederum bürgerliche Wappen verleihen, 
uneheliche Kinder legitimieren und akademische 
Titel verleihen können. 

 

• Er darf Notare und öffentliche Gerichtsschreiber 
ernennen 

 

• Er darf uneheliche Kinder aus adligen Familien 
legitimieren 

 


	-

